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1. Anlass / Ziel 

Je nach Art der Nutzung einer baulichen Anlage sind Blitzschutzmaßnahmen vorgeschrie-
ben.  

Der Blitzschutz verfolgt dabei zwei Schutzziele: 

1) Gefährdung von Personen – Verletzungen oder Verlust von Menschenleben durch 
elektrischen Schlag und 

2) Objektschutz - durch Brand oder Überspannung technischer Anlagen (siehe hierzu 
auch DIN EN 62305-3, Abs. 7.1) 

Die Ril 954.9105 regelt den Blitzschutz für Gebäude und Besonderheiten im Abschnitt 9. 
Besonderheiten laut Ril 954.9105 sind u. a. „Brücken und Stege mit Personenverkehr“. Die in 
der Ril 954.9105 festgelegten Blitzschutzmaßnahmen gelten daher auch für Personenüber-
führungen.  

Auf Grund der gesammelten Erfahrungen und eingegangener Anfragen zur Ausstattung von 
Personenüberführungen mit Blitzschutzmaßnahmen ist die Regelung der Ril 813.0202, Ab-
schnitt 10 (27) in Verbindung mit der Ril 954.9105, Abschnitt 9 zu spezifizieren. Damit sollen 
Unstimmigkeiten bei der Festlegung, Planung und Errichtung von Blitzschutzmaßnahmen an 
Personenüberführungen ausgeschlossen werden. 

2. Geltungsbereich / Übergangsregelungen 

Die TM gilt für die Festlegung, Planung und Errichtung von Blitzschutzmaßnahmen für Per-
sonenüberführungen, die neu oder umfassend umgebaut werden.   

Die TM ist ab sofort anzuwenden.  

3. Zielgruppen der TM 

Zielgruppen, die diese TM zu beachten und anzuwenden haben, sind: 

 Projektleiter, die Planungen vergeben, überwachen und abnehmen 

 Planer und Bauausführende  

 Betreiber und Anlagenverantwortliche 

4. Regelungssachverhalt / Inhalt der TM 

Die bestehende Anforderung der Ril 813.0202 Abs. 10 (27), „PÜ sind gemäß Ril 954.9105 
mit einer Blitzschutzanlage entsprechend DIN EN 62305-3, Beiblatt 2 auszurüsten“, wird wie 
folgt konkretisiert. 

Für Personenüberführungen gilt die Blitzschutzklasse III (vgl. Ril 954.9105, Abschnitt 3 (2)). 
Eine gesonderte Risikobetrachtung ist nicht erforderlich. Somit gelten für den Blitzschutz von 
Personenüberführungen die Vorgaben der DIN EN 62305-3, Beiblatt 2 und es sind keine 
gesonderten Blitzschutzmaßnahmen erforderlich, sofern alle der nachfolgenden Anforderun-
gen eingehalten sind: 

 Ausführung der Konstruktion in Stahlbauweise, Stahlkonstruktionen und Stahlseile 
benötigen weder Fangeinrichtungen noch Ableitungen, der höchste Punkt der Stahl-
konstruktion wird als Fangeinrichtung genutzt. 

 Sicherstellung einer durchgängigen leitenden Verbindung von der Fangeinrichtung 
bis zur Erdung, isolierende Elastomerlager müssen überbrückt werden.  
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